
  

Entleih- und Benutzerordnung des Hochschulsports 
1.  Pro Ausleihe ist ein Pfand in Höhe von 50,00 Euro beim Hochschulsport zu entrichten. 
2.  Der Rückgabetermin aller entliehenen Gegenstände ist verbindlich einzuhalten. Die Ausgabe und die 

Rückgabe erfolgt in der Geräteausgabe. 
3.  Der Entleiher haftet für fahrlässig oder grobfahrlässig verursachte Schäden. 
4.  Eventuelle Defekte oder Schäden an entliehenen Gegenständen sind unverzüglich, jedoch spätestens 

bei der Rückgabe anzuzeigen. 
5.  Die Entleihe an Dritte ist untersagt. 

 
Antragsteller 48149 Münster, den  
 
 
Hochschulsport-Abteilung 
 
 
An die 
Geräteausgabe des 
Instituts für Sportwissenschaft 
Horstmarer Landweg 62b 
48149 Münster 
 
 
Der Antragsteller ist berechtigt, folgende Sportbekleidung und Sportgeräte zu entleihen: 
 
 Sportbekleidung  Sportgeräte 

Art:    

Anzahl:    

Ausgabe am:    

Rückgabe am:    
 
 
Name, Vorname:  

Adresse:  

Telefon:  
 
Ich versichere, dass die Sportbekleidung/-geräte ausschließlich im Rahmen von Sportveranstaltungen des 
Hochschulsport Münster genutzt wird/werden. Die unten angegebene „Entleih- und Benutzerordnung“ 
des Hochschulsports erkenne ich hiermit an. 
 
 

48149 Münster, den    

   Unterschrift Antragstellers 
 
 

Ausleihe genehmigt durch Hochschulsport   

  Unterschrift Hochschulsport 
 


